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ordnungen auch (noch) von Stufenausbildung92 die Rede. 
Die dualen Ausbildungsberufe, auf die eine abgeschlossene 
zweijährige duale Berufsausbildung laut Ausbildungs-
ordnung angerechnet werden kann, werden im Folgenden 
„Fortführungsberufe“ genannt.

Dieses Merkmal wird im Rahmen der Berufsbildungsstatis-
tik erst seit dem Berichtsjahr 2016 direkt erhoben, zuvor 
wurde es (seit dem Berichtsjahr 2007) auf Basis von Berufs-
informationen und Meldungen zur Dauer des Ausbildungs-
vertrages sowie zur Vorbildung näherungsweise ermittelt 
(siehe hierzu BIBB-Datenreport 2017, Kapitel A5.3).

92 Hinsichtlich des Begriffs der Stufenausbildung ist im Anschluss an die Reform des 
BBiG vom 23.03.2005 eine Begriffsklärung erfolgt. Von der bislang üblichen Be-
griffsverwendung wird seither abgewichen. „Echte“ Stufenausbildung im Sinne des 
BBiG liegt derzeit nicht vor. Es handelt sich hierbei um eine Stufung, bei der nach der 
ersten Stufe kein Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf erworben wird. 
Bei dieser Stufenausbildung endet der Ausbildungsvertrag stets erst nach Abschluss 
der letzten Stufe (§ 21 Absatz 1 BBiG).

Wie → Tabelle A5.3-3 zeigt, war der Anteil der An-
schlussverträge in allen Bundesländern relativ gering; er 
variierte im Berichtsjahr 2019 zwischen 0,1% und 2,0% 
der Neuabschlüsse. Bislang können Anschlussverträge 
ausschließlich in den beiden Zuständigkeitsbereichen 
Industrie und Handel sowie Handwerk abgeschlossen 
werden. Der Anteil an allen Neuabschlüssen fiel in den 
Berufen von Industrie und Handel mit 1,7% zwar relativ 
gering aus, er ist aber deutlich höher als bei den Hand-
werksberufen (0,6%). 

Mehrfachausbildungen innerhalb des dualen Systems 
kamen im Saarland, in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-
Vorpommern, Thüringen und Brandenburg mit 4,9% bis 
7,5% der Neuabschlüsse überproportional häufig vor. 
Nach Zuständigkeitsbereichen differenziert zeigten sich 
solche Mehrfachausbildungen mit 5,4% bzw. 5,8% über-
proportional häufig in den Berufen der Landwirtschaft 
und des öffentlichen Dienstes.

Der Anteil der Vertragswechsel lag in den einzelnen 
Ländern zwischen 3,4% und 8,6%. Im Zuständigkeits-
bereich Handwerk lag er mit 10,4% deutlich höher als 
in den anderen Zuständigkeitsbereichen. Am geringsten 
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Quelle:  „Datenbank Auszubildende“ des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der  
statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31. Dezember), Berichtsjahr 2019. Berechnungen und  
Abgrenzungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (Merkmal Anschlussvertrag gemeldet).                                                                                BIBB-Datenreport 2021
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Ausbildungsanfänger/-innen

Neuabschlüsse ohne vorherige duale Berufsausbildung 

Hinweis zur Erfassung: Teilweise mit vorher nicht absolvierter Berufsausbildung gemeldet, 
allerdings mit geringer Verkürzung. Manche Vertragswechsler/-innen waren im gleichen Kalen-
derjahr oder im Vorjahr Anfänger/-innen. Aufgrund der Neuabschlussdefinition wurden sie mit 
dem Erstvertrag jedoch nicht zu den Neuabschlüssen gezählt. Die Wechsler/-innen mit geringer 
Verkürzung müssen deshalb auch zu den Anfängern gezählt werden, da sie ansonsten nie als 
Anfänger/-innen erfasst würden.

B Mit vorheriger dualer Berufsausbildung,

die erfolgreich absolviert wurde die nicht erfolgreich beendet wurde

Anschlussverträge 
(B1.1)

mit Anrechnung  
einer zuvor absol-
vierten zweijährigen 
Berufsausbildung 
(Fortführung ent-
sprechend Ausbil-
dungsordnung)

Mehrfachausbil-
dungen innerhalb 
des dualen Systems 
(B1.2)

kein Anschlussvertrag

Vertragswechsel (B2)

Betriebs- und/oder Berufswechsler/-innen (die 
im Kalenderjahr oder im Herbst des Vorjahres 
nicht auch Anfänger/-innen waren)  
Hinweis zur Erfassung: Teilweise ohne  
diese Vorbildung gemeldet, allerdings hohe 
Verkürzung ohne sonstigen potenziellen 
Verkürzungsgrund

Schaubild A5.3-1: Ausbildungsanfänger/-innen und andere Arten von Neuabschlüssen, Bundesgebiet 2019 




